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RS UVS Kärnten 1994/03/10 KUVS-K2-
1345/5/93
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.03.1994

Rechtssatz

Bei der zulässigen Wiederaufnahme gemäß § 69 Abs 1 AVG muß es sich um  Tatsachen (Beweismittel) handeln, die

schon vor Erlassung des das wiederaufzunehmende Verfahren abschließenden Bescheides bestanden haben, aber erst

nach diesem Zeitpunkt bekanntgeworden sind (nova reperta). Jegliches Verschulden, das die Partei an der

Unterlassung der Geltendmachung von Einwendungen tri:t, auch leichte Fahrlässigkeit schließt den Rechtsanspruch

auf Wiederaufnahme des Verfahrens aus. Die Wiederaufnahme des Verfahrens dient nicht dazu, Versäumnisse im

abgeschlossenen Verwaltungsverfahren nachzuholen.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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